
Prüffläche 201 „Auf dem Berg“        Ispringen 

 

 

Fläche 11,23 ha 
 

FNP-Darstellung  
bisher: Landwirtschaftliche Fläche 
geplant: Wohnbaufläche 
 

Ziel der Planung 
Suchkorridor zur Entwicklung einer neuen Wohnbauflä-
che zur Bedarfsdeckung. Ein Flächentausch mit der 
westlich angrenzenden Wohnbaufläche im wirksamen 
FNP zum Schutz von Natur und Landschaft ist vorgese-
hen. 

 

 

 
 

 

 

 

Gebietsbeschreibung 
Das Gebiet schließt nördlich an bestehende Wohnbebauung an. Prägend sind Grün- und Freiflächen sowie 
landwirtschaftliche Flächen. Diese werden genutzt als Äcker, Wiesen, Streuobstbereiche und Gärten (teilweise 
eingezäunt). Besonders wertvolle ökologische Strukturen westlich sind ausgenommen. Die Nußbaumstraße teilt 
die Fläche in zwei Teilbereiche. Westlich ist der aufgegebene landwirtschaftliche Betrieb einbezogen. Der östli-
che Bereich wird durch den Hardtweg begrenzt. Die Ortsanbindung an die Eisinger Landstraße (L 621) erfolgt 
über die Nußbaumstraße und den Hardtweg. 
 

Übergeordnete Planungen 
Ein Regionaler Grünzug ist im nördlichen Bereich ausgewiesen. 

Siedlungsstruktur | Städtebauliche Einbindung 
Die südlich angrenzende Wohnbebauung ist überwiegend geprägt durch Mehrfamilienhäuser. Reihen-, Doppel- 
und Einfamilienhäuser kommen in geringem Anteil vor. 

 
  

 

 

 

Infrastruktur | Zentrale Lage  
Die Ortsmitte sowie eine der fünf Kindertagesstätten und Bushaltestellen sind fußläufig erreichbar. Eine Grund-
schule und eine Bahnanbindung sind im Ort vorhanden. Eine vollständige Erschließung der Fläche ist notwen-
dig. Der Hardtweg bindet das Gebiet an die Eisinger Landstraße (L 621) und an eine regionale Buslinie an. 

Entwicklungshemmnisse und Restriktionen 
 

 
 

 

Zusammenfassung der Situation | Auswirkung der Planung 
Die geplante Wohnbaufläche liegt am Ortsrand und erweitert den Siedlungsbereich deutlich nach Norden. Ein 
größeres Bauflächenpotenzial ist in der Gemeinde Ispringen nicht mehr vorhanden. Teile des Bauflächenpoten-
zials Rothenrain stehen noch zur Verfügung. Günstig ist die Nähe zur Ortsmitte sowie Anbindung zur nördlich 
gelegen Landesstraße (L621). Die Entwicklung im Regionalen Grünzug erfordert ein Zielabweichungsverfahren. 

Umweltauswirkungen und Restriktionen sind dem nachfolgenden Steckbrief zur Umweltprüfung zu entnehmen. 

 
Stand: 10.01.2022 
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Fläche  
11,23 ha 
 
FNP-Darstellung  
bisher: Flächen für die Landwirtschaft, Landschaftsschutz-
gebiet, geschütztes Biotop, Suchbereich für Kompensati-
onsflächen 
 
geplant: Wohnbaufläche 
 
Ziel der Planung 
Entwicklung von Wohnbauflächen zur Bedarfsdeckung, Flä-
chentausch mit der westlich angrenzenden Wohnbaufläche 
im wirksamen FNP; die Abgrenzung erfolgt zur Offenlage 
des FNP 

 

 

Gebietsbeschreibung (Lage, aktuelle Nutzung) 
 Die geplante Wohnbaufläche „Auf dem Berg“ liegt erhöht am nördlichen Ortsrand von Ispringen. Der Hardtweg quert 

das Gebiet zentral von Nord nach Süd. Es handelt sich um eine großflächige Suchkulisse, von der nur eine oder meh-
rere geeignete Teilflächen zu Wohnbauflächen entwickelt werden sollen. Die Gemeinde Ispringen prüft derzeit mögliche 
Flächenzuschnitte hinsichtlich des Landschaftsschutzgebiets. Die Abgrenzung erfolgt zur Offenlage des FNP.  

 Das Gelände ist überwiegend schwach südexponiert. Der östliche Gebietsrand neigt sich zunehmend nach Westen.  
 Vor allem zentral und im Osten liegen Ackerflächen. Westlich des Hardtwegs liegt ein landwirtschaftlicher Betrieb. Der 

südöstliche und der westliche Bereich bestehen überwiegend aus (Streuobst-)Wiesen und Gehölzbeständen.  
 Im Süden schließt ein Wohngebiet an. Im Norden und Osten grenzen strukturarme Ackerflächen an, im Nordosten und 

Westen großflächig Streuobst auf extensivem Grünland mit eingeschobenen Gehölzstreifen. 

Entwicklung der Fläche ohne Realisierung der Planung 
Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2005 als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
Bei Nichtrealisierung der Planung (Fortschreibung FNP 2035) ist weiterhin von einer landwirtschaftlichen Nutzung auszuge-
hen. Erhebliche Veränderungen der Schutzgüter sind damit nicht verbunden.

Übergeordnete Planungen 
 Regionalplan 2015 Region Nordschwarzwald:  

- Landschaftsschutzgebiet, überwiegend Flächen für Bodenschutz, nördlicher Randbereich liegt innerhalb eines Re-
gionalen Grünzugs, Siedlung im Bestand im Bereich des (aufgegebenen) landwirtschaftlichen Betriebs. 

 Landschaftsrahmenplan 2018 Region Nordschwarzwald:  
- Erhaltung und Weiterentwicklung der wertvollen Lebensraumkomplexe des Offenlands für die Biodiversität  
- Westlicher Teil: Bereich zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Landschaften mit hohen Erlebnisqualitäten für die 

extensive Erholungsnutzung 
- Überwiegend Bereich zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Kernräume des Biotopverbunds im Offenland 
- Östlicher Teil: Bereich zur Erhaltung und Weiterentwicklung klimatischer Ausgleichsräume 
- Östlicher Teil: Bereich zur Erhaltung und Weiterentwicklung der regional besonders bedeutsamen bis bedeutsamen 

landwirtschaftlichen Gunsträume mit hoher Bodenfruchtbarkeit, und von Flächen mit besonders empfindlichen abio-
tischen Funktionen im Naturhaushalt (Ackerflächen auf Böden mit hoher Erosionsanfälligkeit); dort auch Kompen-
sations-Suchraum für empfindliche abiotische Naturhaushaltsfunktionen (Entwicklung erosionsmindernder Vegetati-
onsstrukturen, Priorität 1) 
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- Überwiegend Kompensations-Suchraum für wertvolle Offenlandkomplexe (Priorität 1) und für Kernräume Biotopver-

bund Offenland Anspruchstyp mittel (Priorität 1)

Schutzgebiete im Wirkungsraum der Planung (Natura 2000-Gebiete, NSG, LSG, Biotope…) 
 Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Entlang der Autobahn Pforzheim zwischen Nöttingen und 

Niefern“ (Nr. 2.36.008). 

 

Betroffenheit der Umweltbelange bei Umsetzung der Planung Risiko / Auswirkung 

Mensch / Schutz vor Im-
mission a Von einer Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte (Tag) für All-

gemeine Wohngebiete wird nicht ausgegangen.  
 

Mensch/ Erholung F 

Das Plangebiet ist ein Teil des (Nah-)Erholungsgebiets nördlich der Ispringer Orts-
lage auf der Höhenlage „Auf dem Berg“. Mehrere unbefestigte Feldwege queren 
das Plangebiet, das in Teilen eine reich strukturierte Kulturlandschaft mit besonde-
rem Erholungswert bietet. Durch den partiellen Verlust des Gebiets durch Bebau-
ung entsteht insgesamt ein mittleres Risiko für die Erholungsfunktion des Gesamt-
gebiets. 

 

Tiere / Pflanzen / Lebens-
räume l 

Biotoptypen/Habitattypen 
Das Plangebiet ist strukturreich. Folgende Biotoptypen kommen im Plangebiet vor 
(entsprechend des Biotopschlüssels der Landesanstalt für Umwelt (LUBW), Ab-
schätzung des jeweiligen Flächenanteils in Klammern):  
 
 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte, mit Magerkeitszeigern (20%) 
 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte (10%) 
 37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation (30%) 
 41.10 Feldgehölz mit standortfremden Arten (5%) 
 41.20 Feldhecke mittlerer Standorte (5%) 
 45.40 Streuobst auf Fettwiese (10%) 
 45.40 Streuobst auf Magerwiese (5%) 
 60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche (5%) 
 60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz (5%) 
 60.63 Mischtyp von Nutz- und Ziergarten /Klein- und Feldgärten (5%) 
 
Wertgebende Biotopstrukturen stellen die Streuobstbestände, die mageren Wie-
senflächen und die Gehölzstrukturen sowie die obstbaumreichen Kleingärten dar, 
die im südöstlichen, nordöstlichen und westlichen Bereich zu finden sind. Die 
Ackerflächen weisen dagegen eine geringe Bedeutung auf, sodass dem Plange-
biet insgesamt eine mittlere Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu-
kommt. Bei Bebauung ist mit einem Verlust der Biotopstrukturen zu rechnen. 
 
§ 33a NatSchG stellt Streuobstbestände ab einer Größe von 1.500 m2 unter einen 
gesetzlichen Schutz. Umwandlungen in andere Nutzungen sind nur mit Genehmi-
gung durch die untere Naturschutzbehörde und einem möglichst gleichartigen Er-
satz (z.B. Neuanlage oder Freistellung verbuschter Streuobstbestände) möglich. 
Die Größe bezieht sich auf einen zusammenhängenden Bestand, der über Flur-
stücks-, Eigentums- und Bewirtschaftungsgrenzen hinweggehen kann. Eine detail-
lierte Erfassung und Abgrenzung der geschützten Streuobstbestände muss im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. Im vorliegenden Fall könnte 
dies für einen Bestand im Westen (Größe ca. 6.000 m2) und einen Bestand im 
Südosten (Größe ca. 9.000 m2) zutreffen. 

 

FFH-Lebensraumtypen/gesetzlich geschützte Biotope: 
 Mehrere Feldhecken dürften aufgrund ihrer Lage, Länge und Artenzusammen-

setzung als gesetzlich geschützte Biotope einzustufen sein. Die Ergebnisse 
der Kartierung 2019/20 durch die LUBW liegen noch nicht vor. 

Biotopverbund: 
 Der landesweite Biotopverbund Baden-Württemberg verortet im westlichen 

Plangebiet sowie auf Gehölzflächen im östlichen Plangebiet Kernflächen mittle-
rer Standorte. Die Wiesenflächen sind überwiegend als Kernräume ausgewie-
sen. Im Regionalen Biotopverbund fungiert das westliche bis zentrale Plange-
biet als Kernraum der Offenlandlebensräume mittlerer Standorte und befindet 
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sich innerhalb des Schwerpunktgebiets mit hoher Kernraumdichte. 

 Wildtierkorridore sind nicht betroffen. 

Bes. Artenschutz  

Aktuelle Bestandsdaten zu Vögeln liegen vor und zeigen eine Besiedlung v.a. der 
verschiedenen Gehölzstrukturen mit planungsrelevanten Arten. Das Vorkommen 
von Fledermäusen und der Zauneidechse kann nicht ausgeschlossen werden.   
Artenschutzrechtliche Konflikte sind vor allem bei Rodung der Gehölzstrukturen zu 
erwarten, die verstreut im gesamten Gebiet vorhanden sind. Grundsätzlich können 
diese durch Freistellungen oder Neupflanzungen im Umfeld ersetzt werden, sofern 
sie Anschluss an bestehende Habitate haben und ggf. durch zusätzliche Nisthilfen 
/ künstliche Quartiere ergänzt werden. Unter der Annahme, dass die bauliche Ent-
wicklung nur Teile des Gebiets betrifft und somit nicht alle besiedelten Habitatstruk-
turen entfernt werden, erscheint die Durchführung von CEF-Maßnahmen machbar. 
Je nach Größe der Baufläche ist aber mit einem erheblichen Aufwand und ggf.
einer längeren Entwicklungsdauer zu rechnen.

§ 

Natura2000  b Natura2000-Gebiete sind durch das Plangebiet nicht betroffen.  

Fläche / Boden  

Fläche: 
Aufgrund der angrenzenden Bebauung mit überwiegend Doppel- und Einzelhaus-
bebauung ist im Plangebiet ebenfalls von einer geringen Siedlungsdichte auszu-
gehen. Die Planung führt daher zu einem hohen Flächenverbrauch. 

 

Boden (Darstellung/Bewertung der Bodenkarte 1:50.000):  
Im westlichen Plangebiet kommt vorwiegend die Bodeneinheit „Rendzina auf 
Oberem Muschelkalk“ vor. 
Bewertung der Bodenfunktionen: 
 Natürliche Bodenfruchtbarkeit: gering bis mittel  
 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: gering bis mittel 
 Filter und Puffer für Schadstoffe: mittel 
 Standort für naturnahe Vegetation: hoch bis sehr hoch 
 Gesamtbewertung: hoch bis sehr hoch 
Im zentralen und südöstlichen Bereich des Plangebiets kommt vorwiegend die Bo-
deneinheit „Parabraunerde aus Löss über Oberem Muschelkalk“ vor. 
Bewertung der Bodenfunktionen: 
 Natürliche Bodenfruchtbarkeit: hoch 
 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: mittel bis hoch 
 Filter und Puffer für Schadstoffe: hoch bis sehr hoch 
 Standort für naturnahe Vegetation: - 
 Gesamtbewertung: hoch 
Im nordöstlichen Bereich des Plangebiets kommt die Bodeneinheit „Braunerde-
Terra fusca aus lössreicher Fließerde über Muschelkalk“ (Gesamtbewertung mittel 
bis hoch) vor. Im zentralen Gebiet und östlichen Randbereich kommt zudem klein-
flächig die Bodeneinheit „Kolluvium, teilweise kalkhaltig, aus holozänen Ab-
schwemmmassen“ (Gesamtbewertung hoch) vor. 
 
Flurbilanz: 
Das Plangebiet liegt überwiegend in der landwirtschaftlichen Vorrangflur Stufe II 
(Ausnahme bildet südwestliches Plangebiet). Diese soll der landwirtschaftlichen 
Nutzung vorzubehalten sein. Umwidmungen sollen ausgeschlossen bleiben. 
 
Bei einer Bebauung würden natürliche Bodenfunktionen hoher, z.T. sehr hoher 
Leistungsfähigkeit dauerhaft zerstört. Auch in unversiegelten Bereichen ist von Ge-
ländemodellierungen und damit von einer Beeinträchtigung der Bodenfunktionen
auszugehen.  

 

Altlasten/Bodenschutz:  
Es liegen derzeit keine Hinweise auf Altlasten im Gebiet vor. 

 

Wasser 9 

 Es befinden sich keine Oberflächengewässer im Plangebiet oder dessen nähe-
ren Umfeld. Das Plangebiet liegt nicht im Überflutungsbereich eines hundert-
jährlichen Hochwassers (HQ100). 

 Informationen zum Starkregenrisiko liegen für die Gemeinde Ispringen nicht 
vor. 

 
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 Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. 
 Es besteht überwiegend hohe Grundwasserergiebigkeit im Plangebiet. Hohe 

GW-Stände oder regelmäßig vernässte Bereiche werden nicht erwartet. 

Klima / Luft   

 Im Plangebiet besteht überwiegend ein Freiland-Klimatop, welche als Frisch- 
und Kaltluftproduktionsfläche fungieren kann. Eine besondere Bedeutung als 
klimatische Ausgleichsfläche, insbesondere für die Ortslage Ispringen, kommt 
dem Gebiet gemäß der regionalen Klimaanalyse aber nicht zu. 

 

Landschaft / Land-
schaftsbild  

Das Plangebiet ist Teil einer strukturreichen Kulturlandschaft aus Streuobstwiesen, 
Gehölzen und Ackerflächen, die den nördlichen Ortsrand von Ispringen prägt, wei-
ter nördlich allerdings von vergleichsweise strukturarmen Ackerfluren abgelöst 
wird. Mit einer baulichen Entwicklung würde daher der „grüne Gürtel“ um den Ort 
abschnittsweise verloren gehen, was auch die Schutzzwecke des Landschafts-
schutzgebiets beeinträchtigen würde. Je nach Zuschnitt könnte die Baufläche
spornartig in die Landschaft und in den Regionalen Grünzug ragen. 

 

Kultur/ Sachgüter ñ 
Zum jetzigen Planungsstand liegen keine Daten zu Kultur/ Sachgütern vor, die 
Denkmalschutzbehörden werden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung um Stel-
lungnahme gebeten.

 

Emissionen / Abfall 
 

Bei Umsetzung der Planung entstehen Emissionen durch Kfz-Verkehr und Haus-
brand. Durch die Wohnnutzung kommt es zu anfallenden Abfällen und Abwässern, 
die jedoch ordnungsgemäß entsorgt werden. 

 

Risiken / Störfälle ÿ Es bestehen keine Hinweise auf besondere Risiken bei Umsetzung der Planung.  

Wechselwirkung/  
kumulative Wirkungen  Aus den Untersuchungen ergeben sich keine Hinweise auf besonders beachtens-

werte Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 
 

Sonstige  -  

Empfehlungen zu Vermeidung, Verminderung und Kompensation nachteiliger Auswirkungen 

 Deutliche Reduzierung des Flächenumgriffs 
 keine spornartige Bebauung entlang der Nußbaumstraße; Ausbildung eines großzügigen grünen Ortsrands mit offenem 

Charakter zur freien Landschaft; dies würde Konflikte mit dem Landschaftsbild und damit dem Regionalen Grünzug und 
dem Landschaftsschutzgebiet vermindern 

 Durchführung von Artenschutzmaßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG; geeig-
nete und verfügbare CEF-Flächen könnten westlich (Freistellung verbuschter Bestände) liegen. 

Hinweise zum weiteren Untersuchungsbedarf / zur Abschichtung 

 gegebenenfalls Zielabweichungsverfahren/ Berücksichtigung des Regionalen Grünzugs, 
 Antrag auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet, 
 Einbeziehung aktualisierter Daten der LUBW zu geschützten Biotopen und FFH-Mähwiesen auf Bebauungsplan-Ebene 
 Abgrenzung geschützter Streuobstbestände auf Bebauungsplan-Ebene 
 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung auf Bebauungsplan-Ebene 
 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung auf Bebauungsplan-Ebene.

Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Plangebiet „Auf dem Berg“ liegt am nördlichen Ortsrand von Ispringen und umfasst ca. 11,23 ha. Es handelt sich um 
eine Suchkulisse, von der geeignete Teilbereiche entwickelt werden sollen; ein Flächentausch mit der westlich angrenzen-
den Wohnbaufläche im wirksamen FNP ist vorgesehen. Hohe Umweltrisiken sind aufgrund der hochwertigen Böden und in 
Form von artenschutzrechtlichen Konflikten zu erwarten, auch entstehen Beeinträchtigungen von Tier- und Pflanzenlebens-
räumen allgemein und eine Minderung der Naherholungsfunktion. Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild, den Re-
gionalen Grünzug und das Landschaftsschutzgebiet sind ebenfalls zu erwarten, können aber durch einen angepassten Flä-
chenzuschnitt deutlich vermindert werden. 

Zusammenfassung Beurteilung Umweltverträglichkeit: Eignung der Fläche für die geplante Nutzungsänderung aus 
landschaftsplanerischer Sicht 
Hinweis: Basis der Bewertung ist die Annahme, dass nur eine oder mehrere geeignete Flächen entwickelt werden 

Eignung ohne Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen wenig geeignet IV 

Eignung bei Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen bedingt geeignet III 
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Artenschutzrechtliche Voreinschätzung auf Grundlage der Begehung vom:
30.06.2020
09.11.2020

 
Habitatstrukturtypen in Anlehnung an das Zielartenkonzept

 Graben, Bach, naturnah   Acker x 

 Graben, Bach, naturfern Ruderalflur

 Grünland mäßig trocken u. mager x  Gebüsch oder Hecke mittlerer Standorte x 

 Grünland frisch, (mäßig) artenreich x  Baumbestände (Gruppe, Reihe) mit hohem 
Anteil an Habitatstrukturen (Höhlen, Totholz) 

x 

 Grünland frisch, nährstoffreich, Flora verarmt    Baumbestände (Gruppe, Reihe) mit geringem 
Anteil an Habitatstrukturen  

 

 Streuobst  x  Sonderstrukturen   

 
Mögliche Habitate von Vorkommenwahr-

scheinlichkeit
mögliche Funktion 
als Lebensstätte

CEF-Maßnahme möglich ? 

Brutvogelarten    

Gehölzbrüter (z. B. Goldam-
mer, Klappergrasmücke) 

möglich bzw. nach-
gewiesen (fak-
torgruen 2020)

Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte 

ja 

Gebäudebrüter (z. B. 
Haussperling) 

nachgewiesen (fak-
torgruen 2020)

Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte

ja 

Höhlenbrüter (z. B: Gartenrot-
schwanz, Star) 

möglich bzw. nach-
gewiesen (fak-
torgruen 2020) 

Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte 

ja 

Spechtarten (Grünspecht) nachgewiesen (fak-
torgruen 2020)

Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte

bedingt, da potenzielle Höhlenbäume nicht kurz-
fristig ersetzt werden können 

Greifvögel (Rotmilan) nachgewiesen (fak-
torgruen 2020)

Nahrungsgebiet/ 
Jagdgebiet

nicht erforderlich 

Allerweltsarten (z. B. Sommer-
goldhähnchen, Dorngrasmü-
cke, Hausrotschwanz) 

nachgewiesen (fak-
torgruen 2020) 

Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte 

nicht erforderlich 

Säugetiere (Anhang IV)  

Fledermausarten möglich Nahrungsgebiet/ 
Jagdgebiet 

nicht erforderlich 

Fledermausarten möglich Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte 

ja 

Reptilien (Anhang IV)  

Zauneidechse nicht gänzlich aus-
zuschließen 

Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte 

ja 

Bemerkung 

Im Gebiet wurde 2020 (westlicher Teil) bzw. 2021 (östlicher Teil) eine Brutvogelkartierung durchgeführt (faktorgruen im Zuge 
der Prüfung von Flächenalternativen hinsichtlich des Landschaftsschutzgebiets). Dabei konnten in beiden Teilen Brutvor-
kommen planungsrelevanter Vogelarten festgestellt werden: mehrere Brutpaare des Stars v.a. in Streuobstbeständen, des 
Haussperlings (v.a. am Rand der bestehenden Wohnbebauung), sowie einzelne Bruten des Grünspechts, des Gartenrot-
schwanzes und der Klappergrasmücke (Streuobst/Gehölzbestände). Boden-/Feldbrüter werden nicht nachgewiesen und 
können aufgrund der Kulissenwirkung von Gebäuden und Gehölzen ausgeschlossen werden. Durch das Vorhandensein von 
Höhlenbäumen sind Quartiere von Fledermausarten ebenfalls denkbar. Angesichts der mageren Standortbedingungen, Ge-
hölz- und verstreut liegenden Saumstrukturen sind zudem Zauneidechsenvorkommen in allen Bereichen mit Ausnahme der 
Ackerflächen nicht auszuschließen.  

Artenschutzrechtliche Voreinschätzung 

Zu Vögeln liegen aktuelle Bestandsdaten vor; zu Fledermäusen und Reptilien (Zauneidechse) müssten diese im Zuge eines 
Bebauungsplanverfahrens erhoben werden. Artenschutzrechtliche Konflikte sind vor allem bei Rodung von Gehölzstrukturen 
(Streuobstbestände, Feldgehölze, Gärten) zu erwarten. Diese sind verstreut im gesamten Gebiet vorhanden, sodass kaum 
ein Bauflächenzuschnitt denkbar ist, der artenschutzrechtliche Konflikte gänzlich vermeiden kann (gegebenenfalls ein 
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kleinerer ackerbaulich genutzter Bereich unmittelbar östlich der Nußbaumstraße). 
Grundsätzlich können betroffene Fortpflanzungsstätten von Vögeln und ggf. Fledermäusen (Gehölze) durch Neupflanzungen 
oder Freistellung verbuschter Bestände im Umfeld ersetzt werden. Um eine kurzfristige Wirksamkeit zu erzielen, müssen 
diese jedoch Anschluss an bestehende Habitate haben (z.B. Ergänzungspflanzungen in lückigen Beständen nördlich und 
östlich des Gebiets, Freistellungen westlich des Gebiets) und gegebenenfalls durch zusätzliche Nisthilfen / künstliche Quar-
tiere ergänzt werden. Sollten Zauneidechsen nachgewiesen werden, so sind gegebenenfalls Ersatzhabitate anzulegen und 
die Tiere dorthin zu verbringen. 
Unter der Annahme, dass die bauliche Entwicklung nur Teile des Gebiets betrifft und somit nicht alle besiedelten Habitatstruk-
turen entfernt werden, erscheint die Durchführung von CEF-Maßnahmen machbar. Je nach Größe der Baufläche ist aber mit 
einem erheblichen Aufwand und gegebenenfalls einer längeren Entwicklungsdauer zu rechnen. 

 



Prüffläche 202 „Turnstraße“         Ispringen 
 

 

Fläche 0,44 ha 
 

FNP-Darstellung  
bisher: Gemeinbedarfsfläche  
geplant: Gewerbebaufläche 
 

Ziel der Planung 
Entwicklung einer neuen Gewerbebaufläche zur Be-
darfsdeckung. 

 

 

 
 

 

 

Gebietsbeschreibung  
Die Fläche ist umgeben von Gewerbebetrieben. Nördlich grenzen Gemeinbedarfseinrichtungen an. Geprägt ist 
die Frei- und Grünfläche von Gehölzbestand. Die Feuerwehrzufahrt der nördlich angrenzenden Schule sowie ein 
Fußweg befinden sich auf der Fläche. Südlich entlang der Turnstraße sind Stellplätze angeordnet. Ein Gelände 
fällt nordsüdlich ab. 
 
Übergeordnete Planungen 
 

Siedlungsstruktur | Städtebauliche Einbindung 
Die Fläche liegt im bestehenden Gewerbegebiet „Hinterm Wald“ und ist überwiegend von Gewerbebetrieben 
umgeben. Nördlich schließt ein Areal mit Gemeinbedarfseinrichtungen an: Grundschule, sonderpädagogische 
Schule und Kindertagesstätte.  

 

 
  

 

 

 

Infrastruktur | Zentrale Lage 
Eine Sammelstraße (Turnstraße) bindet das Gewerbegebiet an die Ortsdurchfahrt (L 570) an. Die Landesstraße 
sowie die Bahnlinie querend (Unterführungen) ist die Ortsmitte fußläufig zu erreichen. Die Nahverkehrsanbin-
dung wird in diesem Bereich mit Bahn- und Bushalten sichergestellt. Die äußere Erschließung ist mit der Turn-
straße vorhanden. 

 
 
  

Entwicklungshemmnisse und Restriktionen 
Bestandsnutzung: Feuerwehrzufahrt Schule, Fußweg zur Schule, Stellplätze 
Bestand: Gehölze 

Zusammenfassung der Situation | Auswirkung der Planung 
Die geplante Gewerbebaufläche ist ein sinnvoller Lückenschluss im bestehendem Gewerbegebiet. Nutzungs-
konflikte zu den angrenzenden Gemeinschaftseinrichtungen und Funktionsverluste (Feuerwehrzufahrt, Fußweg, 
Stellplätze) sind im Bebauungsplanverfahren zu lösen. Bei Einstufung des Gehölzbestands als Wald ist ein 
Waldumwandlungsverfahren erforderlich. 
 
Umweltauswirkungen und Restriktionen sind dem nachfolgenden Steckbrief zur Umweltprüfung zu entnehmen. 

 
Stand: 10.01.2022 
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Fläche  
0,44 ha 
 
FNP-Darstellung  
bisher: Fläche für Gemeinbedarf 
 
geplant: Gewerbefläche 
 
 
Ziel der Planung 
Entwicklung als Gewerbefläche zur Bedarfsdeckung 
 

  

Gebietsbeschreibung (Lage, aktuelle Nutzung) 
 Die geplante Gewerbefläche „Turnstraße“ liegt innerhalb des südwestlich der Ortslage Ispringens gelegenen Gewerbe-

gebiets. 
 Das Gelände ist leicht südexponiert.  
 Das Plangebiet ist von einem parkartigen Laubwald mit vereinzelten Nadelgehölzen bestanden. Im Süden liegt eine 

gepflasterte Parkreihe, am westlichen Rand verläuft ein asphaltierter Weg. Im östlichen Bereich erstreckt sich ein Stein-
plattenweg von der nördlich angrenzenden Otto-Riehm-Schule zur Turnstraße in Nord-Süd-Richtung. 

Entwicklung der Fläche ohne Realisierung der Planung 
Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2005 als Fläche für Gemeinbedarf dargestellt. Aktuell 
ist keine tatsächliche Nutzung außer als Durchgang über den Steinplattenweg und als Parkplätze im Süden vorhanden. Bei 
Nichtrealisierung der Planung (Fortschreibung FNP 2035) ist weiterhin von dieser Nutzung auszugehen. Der Parkwald unter-
liegt teilflächig einer Verwilderung. Erhebliche Veränderungen der Schutzgüter sind damit jedoch nicht verbunden. 

Übergeordnete Planungen 
 Regionalplan 2015 Region Nordschwarzwald:  

- keine regionalen Ziele 
 Landschaftsrahmenplan 2018 Region Nordschwarzwald:  

- keine Zielsetzungen 

Schutzgebiete im Wirkungsraum der Planung (Natura 2000-Gebiete, NSG, LSG, Biotope…) 
 Es befinden sich keine Schutzgebiete im Wirkungsraum der Planung.
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Betroffenheit der Umweltbelange bei Umsetzung der Planung Risiko / Auswirkung 

Mensch / Schutz vor Im-
mission a 

Von einer Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte (Tag) für Ge-
werbegebiete wird nicht ausgegangen. Von erheblichen Schadstoffemissionen 
durch Straßenverkehr oder Gewerbe wird ebenfalls nicht ausgegangen.

 

Mensch/ Erholung F 
Die Strukturen im Plangebiet weisen keine kulturlandschaftsraumtypische Eigenart 
auf. Der Wald ist stellenweise sehr dicht und verwildert. Es findet eine Frequentie-
rung des Gebiets über den querenden Steinplattenweg und den randlichen Weg 
im Westen zwischen Turnstraße und Otto-Riehm-Schule statt. Diese Wege werden 
jedoch eher als Durchweg genutzt und nicht zur Erholungsnutzung.  

 

Tiere / Pflanzen / Lebens-
räume l 

Biotoptypen/Habitattypen 
Das Plangebiet ist strukturreich. Folgende Biotoptypen kommen im Plangebiet vor 
(entsprechend des Biotopschlüssels der Landesanstalt für Umwelt (LUBW), Ab-
schätzung des jeweiligen Flächenanteils in Klammern):  
 33.41 artenarme Fettwiese mittlerer Standorte (10%) 
 55.00 Buchenreicher Wald mittlerer Standorte (40%) 
 59.50 Parkwald (40%) 
 60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz (5%) 
 60.22 Gepflasterte Straße oder Platz (5%) 
 
Wertgebende Habitatstrukturen stellen die fragmentarischen Relikte des naturna-
hen Laubwaldes und der Parkwald dar. Dem Plangebiet kommt insgesamt eine 
mittlere Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu. Bei einer Entwick-
lung des Plangebiets ist mit einem Verlust dieser Biotopstrukturen zu rechnen. 

 

FFH-Lebensraumtypen/gesetzlich geschützte Biotope: 
 Nicht betroffen. 

Biotopverbund: 
 Der Fachplan landesweiter Biotopverbund und der Regionale Biotopverbund 

sind nicht betroffen. 
 Wildtierkorridore sind nicht betroffen.  

Bes. Artenschutz  

Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten und ein Verstoß gegen die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann aufgrund des Baumbestands
nicht ausgeschlossen werden. Potenziell betroffene Artengruppen sind Vögel und 
Fledermäuse. Gegebenenfalls werden CEF-Maßnahmen erforderlich. Von einer 
Machbarkeit wird aber ausgegangen. 

 

Natura2000  b Natura2000-Gebiete sind nicht betroffen.  

Fläche / Boden  

Fläche: 
Die Fläche ist bereits als Baufläche im FNP enthalten und von bestehenden Ge-
werbegebieten umgeben. Somit führt eine Entwicklung nicht zu einer neuen Flä-
cheninanspruchnahme – zumindest sofern die ursprünglich angedachte Gemein-
bedarfsnutzung nicht an anderer Stelle Freiflächen neu in Anspruch nimmt. 

 

Boden (Darstellung/Bewertung der Bodenkarte 1:50.000):  
Das Plangebiet liegt im Bereich „Siedlung“ bzw. ist als Ortslage gekennzeichnet 
(keine Bewertung). Zumindest im südlichen Teil ist aktuell auch tatsächlich von 
einer starken anthropogenen Prägung (und Beeinträchtigung) zu rechnen, in den 
gehölzbestandenen Bereichen dürften dagegen die Bodenfunktionen noch über-
wiegend erfüllt werden. Die im Umfeld befindlichen flachen Braunerden besitzen 
eine hohe bis sehr hohe Funktionserfüllung. 
 
Flurbilanz: 
Das Plangebiet liegt nicht in der landwirtschaftlichen Vorrangflur Stufe I und II. 
 
Bei Entwicklung der Fläche entsteht ein Verlust von (teilweise bereits beeinträch-
tigten) Bodenfunktionen.  

 

Altlasten/Bodenschutz:  
Es liegen derzeit keine Hinweise auf Altlasten im Gebiet vor. 

 

Wasser 9 

 Es befinden sich keine Oberflächengewässer im Plangebiet oder im Umfeld. 
 Das Plangebiet liegt nicht im Überflutungsbereich eines hundertjährlichen Hoch-

wassers (HQ100). 
 Informationen zum Starkregenrisiko liegen für die Gemeinde Ispringen nicht 

 
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vor. Aufgrund der Hanglage und des zu erwartenden hohen Versiegelungs-
grads wäre mit erhöhtem Abfluss von Oberflächenwasser nach Süden zu rech-
nen.  

 Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. 
 Es besteht hohe Grundwasserergiebigkeit im Plangebiet. Hohe Grundwasser-

stände oder regelmäßig vernässte Bereiche werden nicht erwartet. 

Klima / Luft   

 Die Gehölzbestände tragen zur Frischluftproduktion bei. Die regionalen Klima-
daten weisen auf eine nach Nordosten gerichtete Strömung hin, lokal ist zu-
nächst ein dem Gefälle folgender Abfluss zur Turnstraße anzunehmen. Die 
Bedeutung der bioklimatischen Ausgleichsfunktion wird als mittel eingestuft. 

 Die Flächengröße ist gering, jedoch sind Wälder allgemein von hoher Bedeu-
tung hinsichtlich des Klimaschutzes. 

 

Landschaft / Land-
schaftsbild  

Das Plangebiet besitzt aufgrund der parkähnlichen Anlage mit Grünfläche und 
(Park-)Wald in Teilen eine gewisse ästhetische Bedeutung. Bei Bebauung werden 
diese landschaftlichen Elemente durch ein üblicherweise als eher unattraktiv emp-
fundenes Ortsbild eines Gewerbegebiets ersetzt. Es bestehen aber keine nennens-
werten Sichtbeziehungen über das direkte Umfeld hinaus, und die Fläche fügt sich 
gut in den Gebäudebestand ein.  

 

Kultur/ Sachgüter ñ 
Zum jetzigen Planungsstand liegen keine Daten zu Kultur/ Sachgütern vor, die 
Denkmalschutzbehörden werden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung um Stel-
lungnahme gebeten.

 

Emissionen / Abfall 
 

Bei Umsetzung der Planung kann es zu Lärmemissionen kommen. Empfindliche 
Nutzungen (z. B. Wohnnutzungen) befinden sich aber im direkten Umfeld nicht. 
Durch die Nutzung als Gewerbegebiet kann es zu verstärkt anfallenden Abfällen 
und Abwässern kommen, die ordnungsgemäß zu entsorgen sind. 

 

Risiken / Störfälle ÿ 
Aufgrund der umgebenden Waldflächen ist eine erhöhte Waldbrandgefahr denk-
bar. Vorsorgemaßnahmen können auf Ebene des Bebauungsplans bzw. des im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens festgelegt werden. 

 

Wechselwirkung/  
kumulative Wirkungen  Aus den Untersuchungen ergeben sich keine Hinweise auf besonders beachtens-

werte Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 
 

Sonstige  -  

Empfehlungen zu Vermeidung, Verminderung und Kompensation nachteiliger Auswirkungen 

 Erhalt von randlichen bzw. gliedernden Gehölzstrukturen,  
 Prüfung bzw. Einhaltung des Waldabstands entsprechend § 4 LBO im nordöstlichen Bereich, 
 Durchführung von Artenschutzmaßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, 
 Rückhalt des Niederschlagswassers im Gebiet, Dachbegrünung

Hinweise zum weiteren Untersuchungsbedarf / zur Abschichtung 

 Es wird davon ausgegangen, dass eine Waldumwandlungserklärung durch die Höhere Forstbehörde auf FNP-Ebene er-
forderlich ist. 

 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung auf Bebauungsplan-Ebene, 
 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung auf Bebauungsplan-Ebene.

Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Plangebiet „Turnstraße“ liegt in einem Gewerbegebiet südwestlich Ispringen und umfasst ca. 0,44 ha Wald. Es ist bereits 
als Baufläche im FNP ausgewiesen, sodass kein zusätzlicher Flächenverbrauch entsteht. 
Umweltrisiken entstehen durch die Rodung des vorhandenen Baumbestands (Tiere und Pflanzen, Lokalklima, Klimaschutz) 
und die Versiegelung von Böden, die allerdings teilweise bereits anthropogen vorbelastet sind. Insgesamt lässt sich das Plan-
gebiet mit verhältnismäßig geringem Konfliktpotenzial in die bebaute Umgebung einbinden.  

Zusammenfassung Beurteilung Umweltverträglichkeit: Eignung der Fläche für die geplante Nutzungsänderung aus 
landschaftsplanerischer Sicht 

Eignung ohne Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen überwiegend geeignet II 

Eignung bei Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen überwiegend geeignet II 
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Artenschutzrechtliche Voreinschätzung auf Grundlage der Begehung vom: 30.06.2020

 
Habitatstrukturtypen in Anlehnung an das Zielartenkonzept

 Graben, Bach, naturnah Acker

 Graben, Bach, naturfern   Ruderalflur  

 Grünland mäßig trocken u. mager   Gebüsch oder Hecke mittlerer Standorte  

 Grünland frisch, (mäßig) artenreich x  Baumbestände (Gruppe, Reihe) mit hohem 
Anteil an Habitatstrukturen (Höhlen, Totholz) 

 

 Grünland frisch, nährstoffreich, Flora verarmt    Baumbestände (Gruppe, Reihe) mit geringem 
Anteil an Habitatstrukturen  

x 

 Streuobst    Sonderstrukturen   

 
Mögliche Habitate von Vorkommenwahr-

scheinlichkeit
mögliche Funktion 
als Lebensstätte

CEF-Maßnahme möglich ? 

Brutvogelarten  

Höhlenbrüter (z. B. Star) nicht auszuschlie-
ßen 

Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte

ja 

Spechtarten (z. B. Grün-
specht, Mittelspecht) 

nicht auszuschlie-
ßen 

Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte 

ja, da kleinflächig betroffen und Ersatzstrukturen 
im Umfeld möglich 

Allerweltsarten (z. B. Bunt-
specht, Grünfink, Buchfink) 

möglich Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte 

nicht erforderlich 

Säugetiere (Anhang IV)  

Fledermausarten möglich Nahrungsgebiet/ 
Jagdgebiet

nicht erforderlich 

Fledermausarten nicht gänzlich aus-
zuschließen 

Fortpflanzungs-/ 
Ruhestätte 

ja 

Bemerkung 

Das Plangebiet ist durch die Relikte des naturnahen Buchenwaldes in Teilen strukturreich, allerdings ist der Bestand nicht 
sehr alt und weist keinen auffälligen Anteil an Habitatstrukturen auf. Ein Vorhandensein von Höhlenbäumen und damit ein 
Vorkommen von Höhlenbrütern, Spechtarten und Fledermausarten ist nicht auszuschließen. Die Anbindung an weitere Wald-
flächen begünstigt zudem mögliche Vorkommen. Die kleinflächige Wiesenfläche kann Fledermausarten außerdem als Jagd-
habitat dienen. Andere Artengruppen wie z.B. Reptilien und Schmetterlinge werden aufgrund von ungeeigneten Standortbe-
dingungen (zu schattig) und fehlenden Sonderstrukturen ausgeschlossen.

Artenschutzrechtliche Voreinschätzung 

Ein Vorkommen von Höhlenbrütern und Fledermausarten ist im Plangebiet nicht auszuschließen, sodass eine vertiefende 
Untersuchung für diese Artengruppen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung empfohlen wird. Durch Rodung des 
Baumbestands im Plangebiet können Fortpflanzungs- und Ruhestätten in Form von Höhlen verloren gehen. Es ist damit zu 
rechnen, dass CEF-Maßnahmen umgesetzt werden müssen, z.B. in Form von Aufwertungsmaßnahmen in Waldflächen er 
Umgebung. Zur zeitlichen Überbrückung müssen gegebenenfalls künstliche Nisthilfen / Quartiere bereitgestellt werden. Von 
einer Möglichkeit zur Umsetzung notwendiger CEF-Maßnahmen wird ausgegangen.

 
























